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1. MSG 001 IND 2024 0052 ES DE 02-02-2024 ES NOTIF

2. Spain

3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

3B. Subdirección General de Análisis Sectorial.
Dirección General de Política Económica.
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
Ministerio de Economía,Comercio y Empresa.
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4. 2024/0052/ES - SERV60 - Internetservices

5. Entwurf eines königlichen Erlasses zur Durchführung des Gesetzes 18/2022 vom 28. September 2022 über die
Gründung und das Wachstum von Unternehmen im Hinblick auf die elektronische Rechnungsstellung zwischen
Unternehmen und Fachleuten.

6. Der Entwurf eines königlichen Erlasses betrifft Diensteanbieter der Informationsgesellschaft, insbesondere diejenigen,
die Dienste für den elektronischen Rechnungsaustausch anbieten.

7.

8. Der Entwurf des königlichen Erlasses zielt darauf ab, durch Verordnung die unterschiedlichen Anforderungen und
Merkmale der neuen Verpflichtung zur elektronischen Rechnungsstellung zwischen Unternehmern und Fachleuten (B2B)
gemäß Artikel 2bis des Gesetzes 56/2007 vom 28. Dezember 2007 über Maßnahmen zur Förderung der
Informationsgesellschaft zu entwickeln.

Diese Verpflichtung wurde in Artikel 12 des Gesetzes 18/2022 vom 28. September 2022 über die Gründung und das
Wachstum von Unternehmen aufgenommen, dessen siebte endgültige Bestimmung es dem Ministerium für Wirtschaft,
Handel und Unternehmen sowie dem Finanzministerium und dem öffentlichen Dienst ermöglichte, die regulatorische
Entwicklung fortzusetzen. So legt dieser Entwurf des königlichen Erlasses unter anderem Folgendes fest:

• Die grundlegenden Merkmale des künftigen spanischen elektronischen Rechnungsstellungssystems, das aus privaten
elektronischen Rechnungsaustauschplattformen und einer Lösung für die öffentliche elektronische Rechnungsstellung
bestehen wird, die von der öffentlichen Verwaltung verwaltet werden soll.
• Die technischen und Informationsanforderungen des neuen spanischen obligatorischen elektronischen
Rechnungsstellungssystems, das zwischen Unternehmen und Fachleuten umzusetzen ist.
• Die Mindestanforderungen an die Interoperabilität, die von Betreibern zu erfüllen sind, die Lösungen für die
elektronische Rechnungsstellung anbieten möchten.
• Den von der elektronischen Rechnung abzudeckenden Status, z. B. ihre kommerzielle Annahme oder Ablehnung
und/oder ihre tatsächliche Zahlung in voller Höhe.
• Die Sicherheits-, Kontroll- und Standardisierungsanforderungen der IT-Geräte und -Systeme, die für die Erstellung
elektronischer Rechnungen verantwortlich sind.

9. Hauptziel des Entwurfs des königlichen Erlasses ist es, das Wachstum von Unternehmen zu fördern und die
Beschränkungen bei der Unternehmensfinanzierung über zwei Kanäle zu verringern:

1) Bekämpfung kommerziellen Zahlungsverzugs: Neben der Senkung der Transaktionskosten und der Erzielung einer
größeren Agilität im Verwaltungsmanagement wird die neue elektronische Rechnungsstellungspflicht es ermöglichen,
zuverlässige, systematische und agile Informationen über effektive Zahlungsfristen zu erhalten, was eine wesentliche
Voraussetzung für die Verringerung des kommerziellen Zahlungsverzugs ist. Insbesondere wird die Rückverfolgbarkeit
des Rechnungszyklus bei B2B-Transaktionen verbessert, indem genaue Informationen über den Zeitpunkt der
Ausstellung, Lieferung, Annahme und Zahlung einer Rechnung bereitgestellt werden.

2) Förderung der Digitalisierung von Unternehmen im Einklang mit den Maßnahmen der verschiedenen Verwaltungen zur
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Förderung ihres digitalen Wandels.

10. Verweise auf Grundlagentexte:

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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